
Öffentliche Materialien zur
21. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2023/24

am 30. Juli 2024 , 18:15 Uhr im SR 113 in der Carl-Zeiss-Straße 3

Vorläufge Tagesordnung:

TOP 1 Diskussion & Beschluss: Mittelfreigaben* (FSR WiWi)

TOP 2 Berichte

TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss der Tagesordnung

TOP 4 Diskussion & Wahl: Referent*in für interkulturellen Austausch** (Vorstand)

TOP 5 Diskussion & Wahl: Vorstandswahl** (Vorstand)

TOP 6 4. Lesung & Beschluss: Änderung der Satzung (Levke Jansen & Anne Kaufmann)

TOP 7 3. Lesung & Beschluss: Änderung der Satzung (Samuel Ritzkowski)

TOP 8 3. Lesung & Beschluss: Änderung der Satzung (Levke Jansen, Anne Kaufmann & Paul
Weiß)

TOP 9 Diskussion & Beschluss: neues Regelwerk KTS (Helen Würein)

TOP 10 Diskussion & Beschluss: Neues Regelwerk der KTS (Helen Würein)

TOP 11 Diskussion & Beschluss: Mittelfreigabe M-024-2024_25** (Vorstand)

TOP 12 Diskussion & Beschluss: Universitätsrat (Vorstand)

TOP 13 Diskussion & Beschluss: Logos der Studierendenschaft (Vorstand)

TOP 14 Sonstiges

*: Für diesen TOP ist der Studierendenrat nach § 24 Absatz 2 der Satzung der Verfassten Studieren-
denschaft auch dann beschlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
**: Dieser TOP kann unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.
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TOP 1* – Diskussion & Beschluss: Mittelfreigaben (FSR
Wirtschaftswissenschaften)

Antragstext

Liebe alle,

Es gingen 4 Mittelfreigaben des FSR Wirtschaftswissenschaften ein.

Viele Grüße
euer Vorstand
Anmerkung aus der letzten Sitzung: Die Mittelfreigabe M-WiWi-002-2024_25 wurde nicht befasst.

Beschlusstext

Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe WiWi-003-2024_25.
Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe WiWi-004-2024_25.
Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe WiWi-005-2024_25.
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TOP 4 – Diskussion & Wahl: Referent*in für interkulturellen
Austausch** (Vorstand)

Antragstext

Liebe Alle,

uns ging eine Bewerbung für den Referent*innenposten des Int.Ro ein.

Viele Grüße
euer Vorstand

Beschlusstext

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena wählt als Referent*in
für interkulturellen Austausch.
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TOP 5 – Diskussion & Wahl: Vorstandswahl** (Vorstand)

Liebe Alle,

da Sophie ihren Rücktritt als Vorstandsmitglied zum 29.07.2024 eingreicht hat, suchen wir ein drit-
tes Vorstandsmitglied.

Viele Grüße euer Vorstand

Beschlusstext

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena wählt als in den Vor-
stand des Studierendenrates.

28



TOP 6 – 4. Lesung & Beschluss: Änderung der Satzung (Levke
Jansen & Anne Kaufmann)

Antragstext

Liebe Alle,
schon seit längerem ist unsere Schiedkommission unbesetzt. Deshalb möchten wir die Satzung
diesbezüglich ändern um bspw. auch Ex-Studierenden die Möglichkeit zu geben hier Mitglied zu
werden, sodass wir hoffentlich eine vollständige Kommission bekommen. Näheres ndet ihr im
angehängten Dokument.
Viele Grüße Levke und Anne

Änderungsanträge von Niklas Menge und Samuel Ritzkowski

Änderungsantrag 1:
Ändere im Antrag den §31 Abs. 1 Satz 2 zu: Mitglieder der Schiedskommission können gegenwär-
tige oder ehemalige Mitglieder der Studierendenschaft werden, sofern sie zum Zeitpunkt der Wahl
nicht länger als 6 Semester aus der Studierendenschaft ausgeschieden sind.
Auf der 18. Sitzung am 11.06.2024 von den antragstellenden Personen übernommen
Änderungsantrag 2:
Ändere im Antrag den §31 Abs. 3 Satz 1 zu: Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission
beträgt zwei Jahre.
Auf der 18. Sitzung am 11.06.2024 von den antragstellenden Personen übernommen
Änderungsantrag 3:
Füge im Antrag dem §31 Abs. 3 den neuen Satz 3 und 4 hinzu: Eine Abwahl ist nicht zulässig. Eine
einmalige Wiederwahl ist möglich.
Auf der 19. Sitzung am 25.06.2024 von den antragstellenden Personen übernommen
Änderungsantrag 4:
Streiche im Antrag den §31 Abs. 4.
Auf der 19. Sitzung am 25.06.2024 von den antragstellenden Personen übernommen
Änderungsantrag 5:
Ändere im Antrag den §32 Abs. 1 Satz 1 zu: Die Schiedskommission wird einberufen, wenn eine
Beschwerde nach §33 vorliegt. Und streiche Satz 2.
Auf der 18. Sitzung am 11.06.2024 von den antragstellenden Personen übernommen
Änderungsantrag 6:
Streiche im Antrag in §34 Abs. 2 den Satz 2.
Auf der 18. Sitzung am 11.06.2024 von den antragstellenden Personen übernommen
Änderungsantrag 7:
Ändere §31 Absatz 3 zu: Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission beträgt zwei Jahre.
Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl durch den Gemeinsamen
Ausschuss.
Auf der 19. Sitzung am 25.06.2024 zurückgezogen
Änderungsantrag 8:
Ändere §31 Absatz 3 zu: Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission beträgt zwei Jahre.
Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl durch den Gemeinsamen
Ausschuss.
Auf der 19. Sitzung am 25.06.2024 zurückgezogen

Beschlusstext

Der Studierendenrat beschließt die vorliegende Satzungsänderung.
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Änderungsantrag - Satzung
§31 ff. (Schiedskommission)

Vorwort:
Zur besseren Übersichtlichkeit nden sich nacholgend jeweils der entsprechende Paragraph
zuerst in Originalassung und anschließend in geänderter Fassung. Des Weiteren sind die
Änderungen arblich markiert.

§ 31 Mitglieder der Schiedskommission (Originalassung)

(1) 1Die Schiedskommission besteht aus ün Mitgliedern der Studierendenschat. 2Diese sollen

mit der Arbeit und den Rechtsgrundlagen der Studierendenschat vertraut sein.

(2) 1Die Mitglieder der Schiedskommission düren nicht gleichzeitig Mitglied eines anderen

gewählten Organs nach §5 oder Haushaltsverantwortlicher nach §45 sein. 2Mit der Annahme

der Wahl in eines der Organe nach §5 oder zum Haushaltsverantwortlichen scheidet das

Mitglied aus der Schiedskommission aus. 3Mitglieder von anderen wählbaren Organen nach §5

scheiden aus diesen mit der Annahme der Wahl in die Schiedskommission aus.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission beträgt zwei Jahre. 2Eine Abwahl oder

Wiederwahl ist nicht zulässig. 3Sie beginnt mit dem Tag der Wahl durch den Gemeinsamen

Ausschuss.

§ 31 Mitglieder der Schiedskommission (Geänderte Fassung)

(1) 1Die Schiedskommission besteht aus ün Mitgliedern. Diese müssen aktive oder ehemalige

Mitglieder der Studierendenschat der Friedrich-Schiller-Universität Jena sein. 2Des Weiteren

sollen Sie mit der Arbeit und den Rechtsgrundlagen der Studierendenschat vertraut sein.

(2) 1Die Mitglieder der Schiedskommission düren nicht gleichzeitig Mitglied eines anderen

gewählten Organs nach §5 oder Haushaltsverantwortlicher nach §45 sein. 2Mit der Annahme

der Wahl in eines der Organe nach §5 oder zum Haushaltsverantwortlichen scheidet das

Mitglied aus der Schiedskommission aus. 3Mitglieder von anderen wählbaren Organen nach §5

scheiden aus diesen mit der Annahme der Wahl in die Schiedskommission aus.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission ist unbegrenzt. 2Sie beginnt mit dem

Tag der Wahl durch den Gemeinsamen Ausschuss.



(4) 1Kommt ein Mitglied der Schiedskommission seinen Verpfichtungen nicht nach,

beispielsweise durch mehraches unentschuldigtes Fehlen bei Tagungen der Kommission, ist

eine Abwahl des entsprechenden Mitglieds möglich. Der Antrag au Abwahl eines Mitglieds der

Schiedskommission kann durch den Vorstand der Studierendenschat beim Gemeinsamen

Ausschuss gestellt werden und bedar der Zustimmung der Mehrheit der Schiedskommission.

Anschließend hat der Gemeinsame Ausschuss innerhalb von 4 Wochen mit qualizierter

Mehrheit über den Antrag zu entscheiden.

§ 32 Arbeitsweise der Kommission (Originalassung)

(1) 1Die Schiedskommission wird einberuen, wenn eine Beschwerde nach §33 vorliegt. 2Über

das weitere Vorgehen entscheidet die Schiedskommission.

(2) 1Die Schiedskommission gibt sich eine Geschätsordnung, die insbesondere Vorschriten

über die Beschlussähigkeit, die Beschlussassung und die Art der Protokollierung enthält. 2Die

Geschätsordnung ist unverzüglich im Verkündungsblatt der Hochschule zu veröentlichen.

(3) 1Die Schiedskommission tagt grundsätzlich nicht öentlich.

§ 32 Arbeitsweise der Kommission (Geänderte Fassung)

(1) 1Die Schiedskommission tagt regelmäßig einmal im Monat. 2Unabhängig vom regelmäßigen

Sitzungsrhythmus wird die Kommission unverzüglich einberuen, wenn eine Beschwerde nach

§33 vorliegt. 2Über das weitere Vorgehen entscheidet die Schiedskommission.

(2) 1Die Schiedskommission gibt sich eine Geschätsordnung, die insbesondere Vorschriten

über die Beschlussähigkeit, die Beschlussassung und die Art der Protokollierung enthält. 2Die

Geschätsordnung ist unverzüglich im Verkündungsblatt der Hochschule zu veröentlichen.

(3) 1Die Schiedskommission tagt grundsätzlich nicht öentlich.

§ 34 Verahren (Originalassung)

(1) 1Beschwerden sind der Schiedskommission unverzüglich zu übergeben.



(2) 1Innerhalb von zwei Wochen Vorlesungszeit sind dem Beschwerdeührer die Zulässigkeit der

Beschwerde, innerhalb von weiteren vier Wochen Vorlesungszeit die Entscheidung der

Schiedskommission mitzuteilen. 2Vor ihrer Entscheidung hat die Schiedskommission die

Parteien zu hören und das Vorgetragene bei der Entscheidungsndung zu berücksichtigen.

(3) 1Weitere rechtliche Schritte bleiben den streitenden Parteien unbenommen.

§ 34 Verahren (Geänderte Fassung)

(1) 1Beschwerden sind der Schiedskommission unverzüglich zu übergeben.

(2) 1Innerhalb von zwei Wochen Vorlesungszeit sind dem Beschwerdeührer die Zulässigkeit der

Beschwerde, innerhalb von weiteren vier Wochen Vorlesungszeit die Entscheidung der

Schiedskommission mitzuteilen. 2Innerhalb der vorlesungsreien Zeiten verlängern sich die

zuvor genannten Fristen um jeweils 2 Wochen. 3Vor ihrer Entscheidung hat die

Schiedskommission die Parteien zu hören und das Vorgetragene bei der Entscheidungsndung

zu berücksichtigen.

(3) 1Für die Berechnung von Fristen und ür die Bestimmung von Terminen gelten die §§ 187 bis

193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend, soweit nicht nacholgend etwas anderes

bestimmt ist. 2Fällt das Ende einer Frist au einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder

einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablau des nächstolgenden Werktags.

(4) 1Weitere rechtliche Schritte bleiben den streitenden Parteien unbenommen.



TOP 7 – 3. Lesung & Beschluss: Änderung der Satzung (Samuel
Ritzkowski)

Antragstext

Lieber Vorstand,
anbei ein Antrag auf Änderung der Satzung für die nächste StuRa-Sitzung.
Viele Grüße Samuel

Beschlusstext

Der Studierendenrat beschließt die vorliegende Satzungsänderung.
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TOP 8 – 3. Lesung & Beschluss: Änderung der Satzung (Levke
Jansen, Anne Kaufmann & Paul Weiû)

Antragstext

Liebe alle,
hier folgt eine weitere Satzungsänderung zur Schiedskommission. Dieser soll sich nur um die Ab-
wahl der Schiedskommission drehen, da es hier noch offene Diskussionen gab.
Viele Grüße Levke, Anne & Paul

Änderungsantrag von Paul Weiû

Änderungsantrag 1:
Ergänzung §31 Abs.4 Satz 1
Kommt ein Mitglied der Schiedskommission seinen Verpichtungen nicht nach [...] oder verliert aus
anderen Gründen das Vertrauen der Studierendenschaft in die ordnungsgemäße und unparteiische
Erfüllung seiner Aufgaben [...]
Ersetzung §31 Abs.4 Satz 1
Der Antrag auf Abwahl eines Mitglieds der Schiedskommission kann durch den Vorstand der
Studieren- denschaft beim Gemeinsamen Ausschuss gestellt werden und bedarf der Zustimmung
der Mehrheit der Schiedskommission. Anschließend hat der Gemeinsame Ausschuss innerhalb von
4 Wochen mit qualizierter Mehrheit über den Antrag zu entscheiden.
Durch: Ein Mitglied der Schiedskommission kann nur auf Antrag von wenigstens 50% der Mitglie-
der der Schiedskommission, an den gemeinsamen Ausschuss, abgewählt werden und bedarf der
vorherigen mehrheit- lichen Zustimmung der Mitglieder der Schiedskommission. Anschließend hat
der Gemeinsame Ausschuss innerhalb von 4 Wochen über den Antrag zu entscheiden. Die Abwahl
ist gültig, wenn mindestens 8 von 12 Mitgliedern des gemeinsamen Ausschusses für den Abwahl-
antrag stimmen.

Beschlusstext

Der Studierendenrat beschließt die vorliegende Satzungsänderung.
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Änderungsantrag - Satzung
§31 (Schiedskommission)

Vorwort:
Zur besseren Übersichtlichkeit nden sich nacholgend jeweils der entsprechende Paragraph
zuerst in Originalassung und anschließend in geänderter Fassung. Des Weiteren sind die
Änderungen arblich markiert.

§ 31 Mitglieder der Schiedskommission (Originalassung)

(1) 1Die Schiedskommission besteht aus ün Mitgliedern der Studierendenschat. 2Diese sollen

mit der Arbeit und den Rechtsgrundlagen der Studierendenschat vertraut sein.

(2) 1Die Mitglieder der Schiedskommission düren nicht gleichzeitig Mitglied eines anderen

gewählten Organs nach §5 oder Haushaltsverantwortlicher nach §45 sein. 2Mit der Annahme

der Wahl in eines der Organe nach §5 oder zum Haushaltsverantwortlichen scheidet das

Mitglied aus der Schiedskommission aus. 3Mitglieder von anderen wählbaren Organen nach §5

scheiden aus diesen mit der Annahme der Wahl in die Schiedskommission aus.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission beträgt zwei Jahre. 2Eine Abwahl oder

Wiederwahl ist nicht zulässig. 3Sie beginnt mit dem Tag der Wahl durch den Gemeinsamen

Ausschuss.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedskommission beträgt zwei Jahre. 2Eine einmalige

Wiederwahl ist zulässig. 3Sie beginnt mit dem Tag der Wahl durch den Gemeinsamen

Ausschuss.

(4) 1Kommt ein Mitglied der Schiedskommission seinen Verpfichtungen nicht nach,

beispielsweise durch mehraches unentschuldigtes Fehlen bei Tagungen der Kommission, ist

eine Abwahl des entsprechenden Mitglieds möglich. Der Antrag au Abwahl eines Mitglieds der

Schiedskommission kann durch die Hälte der Mitglieder der Schiedskommission beim

Gemeinsamen Ausschuss gestellt werden und bedar der Zustimmung der Mehrheit der

Schiedskommission. Anschließend hat der Gemeinsame Ausschuss innerhalb von 4 Wochen

mit über den Antrag zu entscheiden. Zur Abwahl eines Mitglieds der Schiedskommission

werden acht Stimmen des Ausschusses benötigt.



TOP 9 – Diskussion & Beschluss: neues Regelwerk KTS (Helen
Würein)

Antragstext

Liebe alle,
Die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) hat ein Regelwerk, in dem die wichtigsten
Dinge der Zusammenarbeit festgeschrieben sind. Dieses haben wir in einigen Punkten überarbeitet
und an die aktuellen Bedingungen angepasst. Darüber hinaus haben wir es nun ermöglicht, dass,
wenn die Landesregierung mitspielt auch nicht-staatliche Hochschulen bei uns Mitglied werden
können wir also auch diese Studierende vertreten dürfen. Das Regelwerk muss von den Mitgliedern
der KTS also den Studierendenräten beschlossen werden. Deswegen bitte darum, dass anhängende
Regelwerk als neues Regelwerk der KTS zu beschließen.
LG Helen
Anmerkung: Im Anhang zunächst das alte Regelwerk und dann das neue Regelwerk.

Beschlusstext

Der Studierendenrat beschließt, dass das vorliegende Regelwerk von nun an das neue Regelwerk
der KTS werden soll und somit das Regelwerk in der alten Fassung ersetzt.
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Präambel

Die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) ist die
Interessenvertretung der Verfassten Studierendenschaften
Thüringens. Die KTS vertritt die Belange aller Studierenden
unabhängig ihrer politischen und religiösen Haltung sowie ihrer
nationalen Zugehörigkeit. Die Konferenz der Thüringer
Studierendenschaften bekennt sich zum Recht eines jeden
Menschen auf freien und gleichen Zugang zu Bildung. Insbesondere
unterstützt sie den Sozialpakt der Vereinten Nationen, der unter
anderem grundsätzlich ein gebührenfreies Studium fordert, sowie
die UN-Rassendiskriminierungskonvention (ICERD) und die
Frauenkonvention (CE-DAW), welche unter anderem eine
Diskriminierung auf Grund der Herkunft oder des Geschlechts
untersagen. Die Konferenz der Thüringer Studierendenschaften
setzt sich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
ein und wirkt auf deren Umsetzung hin. Mit dieser Bekennung und
den in diesem Regelwerk geschilderten, klaren Anforderungen und
einer klareren Struktur wollen wir die Arbeit der Studentischen
Interessenvertretung im Freistaat Thüringen stärken und weiter
ausbauen.

Dieses Regelwerk wird gemäß § 82 Satz 2 des Thüringer
Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. März 2021
(GVBl. S. 115, 118), durch eine 2/3-Mehrheit der zentralen Organe
ihrer Mitglieder nach § 2 verabschiedet. Der Abstimmungsprozess
wird im Anhang dokumentiert.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die KTS insbesondere auch zu
solchen Fragen Stellung beziehen, die sich mit der
gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen beschäftigen.



Allgemeines
§ 1 Aufgaben und Stellung der KTS
(1) Die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (im Folgenden:

KTS) ist der Zusammenschluss aller verfassten
Studierendenschaften der Hochschulen des Freistaates
Thüringen.

(2) Die Aufgaben der KTS bestehen aus:
• Vertretung der Belange der Studierenden und

Studierendenschaften gegenüber dem zuständigen
Ministerium, der Landes- und Bundespolitik, sofern sie die
Studierenden Thüringens betreffen, dem
Studierendenwerk Thüringen, der
Landespräsidentenkonferenz,

• Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange der
Studierenden bei überregionalen Themen,

• Unterstützung bei der überregionalen und internationalen
Vernetzung der Studierendenschaften,

• Wahl der studentischen Mitglieder des Verwaltungsrates
des Studierendenwerks Thüringen,

• Entsendung von Studierenden in den Studentischen
Akkreditierungspool,

• Organisation bzw. Koordination der thüringenweiten
Semesterticketverhandlungen.

Mitgliedschaft
§ 2 Mitgliedschaft
Die Mitglieder der KTS (im Folgenden:
Mitgliedsstudierendenschaften) sind gem. § 82 Satz 1 die
Studierendenschaften der staatlichen Thüringer Hochschulen nach
§ 1 Abs. 2 Satz 1 ThürHG.

§ 3 Vertretung der Mitglieder
(1) Jede Mitgliedsstudierendenschaft wird durch bis zu zwei

Hauptdelegierte in der KTS vertreten. Jede
Mitgliedsstudierendenschaft kann unbegrenzt viele
Nebendelegierte zur Stellvertretung benennen.

(2) Den Modus der Entsendung der Haupt- und Nebendelegierten
regelt jede Mitgliedsstudierendenschaft selbst. Grundsätzlich
besitzen alle den Mitgliedersstudierendenschaften



zugeordneten Studierenden passives Wahlrecht für die
Entsendung in die KTS.

(3) Die Entsendung von Haupt- und Nebendelegierten ist den
Sprecher*innen durch schriftliche Erklärung der
Mitgliedsstudierendenschaft anzuzeigen. Näheres regelt die
Geschäftsordnung.

Organe der KTS
§ 4 Organe der KTS
Organe der KTS sind:
(a) Die Delegiertenversammlung und
(b) Die Sprecher*innen.

§ 5 Die Delegiertenversammlung
(1) Die Hauptdelegierten, ggf. vertreten durch Nebendelegierte,

bilden die Delegiertenversammlung.
(2) Die Delegiertenversammlung ist das oberste und

beschlussfassende Organ der KTS. Sie kann zu allen
Angelegenheiten der KTS Beschlüsse fassen, sofern dieses
Regelwerk nichts anderes vorsieht. Die Beschlüsse sind
bindend für die Arbeit der KTS und durch die Sprecher*innen
und die Delegiertenversammlung bzw. die Delegierten
umzusetzen.

(3) Die Delegiertenversammlung wählt die studentischen
Vertreter*innen für den Verwaltungsrat des
Studierendenwerkes Thüringen. Näheres regelt die
Wahlordnung.

§ 6 Tagung der Delegiertenversammlung
(1) Die Delegiertenversammlung tagt grundsätzlich

hochschulöffentlich für alle Mitglieder und die ihnen
zugeordneten Studierenden, es sei denn, die
Nichtöffentlichkeit wird durch eine*n Delegierte*n für einzelne
Tagesordnungspunkte beantragt. Anwesenheitsberechtigt in
diesem Falle sind die Haupt- und Nebendelegierten. Die
Delegiertenversammlung kann Ausnahmen für Gäste
beschließen.



(2) Die Delegiertenversammlung gilt dann als beschlussfähig,
wenn mindestens drei Mitgliedsstudierendenschaften der KTS
durch jeweils mindestens eine*n Delegierte*n vertreten sind.

(3) Jede Mitgliedsstudierendenschaft der KTS hat höchstens zwei
Stimmen. Das Stimmrecht der Hauptdelegierten kann bei
Abwesenheit der*des Hauptdelegierten auf jeweils eine*n
Nebendelegierte*n übertragen werden. Eine Summierung
beider Stimmen auf eine*n einzelne*n Haupt- oder
Nebendelegierte*n ist nicht zulässig.

(4) Jede Mitgliedsstudierendenschaft legt selbst fest, wie die
Hauptdelegierten ihren Nebendelegierten das Stimmrecht
übertragen.

(5) Bei der Delegiertenversammlung sind alle Delegierten rede-
und antragsberechtigt. Weiteres regelt die Geschäftsordnung.

(6) Die Delegiertenversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit nichts
anderes bestimmt ist.

(7) Die Delegiertenversammlung kann in Präsenz als auch mittels
elektronischer Hilfsmittel durchgeführt werden.

(8) Ein Umlaufverfahren für die Beschlussfindung ist zulässig.
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 7 Die Sprecher*innen
(1) Die KTS wählt zwei Sprecher*innen aus dem Kreis der

Hauptdelegierten. Näheres regelt § 13.
(2) Die Besetzung der Sprecher*innenposten soll

geschlechterquotiert sein.
(3) Die Amtszeit der Sprecher*innen beträgt in der Regel ein Jahr

und endet mit der Neuwahl des Amtesder Exmatrikulation
oder dem Tod.

(4) Die Sprecher*innen sind einzelvertretungsberechtigt und
dürfen in dringenden Fällen selbstständig Beschlüsse fassen.
Näheres regelt die Geschäftsordnung. Über die Dringlichkeit
und den Inhalt der Beschlüsse ist die Delegiertenversammlung
unverzüglich in geeigneter Weise zu informieren.

(5) Sie sind der Delegiertenversammlung gegenüber
rechenschaftspflichtig. Sie informieren die Delegierten
umfassend über ihre Tätigkeiten als Sprecher*innen, auch im
Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse nach §5 Abs. 2 und §7
Abs. 4.



§ 8 Aufgaben der Sprecher*innen
(1) Die Sprecher*innen sind für die Vertretung der KTS in der

Öffentlichkeit zuständig.
(2) Die Sprecher*innen bereiten die Delegiertenversammlung vor.
(3) Sie setzen die Beschlüsse der Delegiertenversammlung um,

sofern der Beschluss der Delegiertenversammlung nichts
anderes vorsieht.

(4) Die Sprecher*innen sind für die Umsetzung des Regelwerkes
und der Ordnungen verantwortlich.

Studentische Mitglieder im Verwaltungsrat des
Studierendenwerkes Thüringen
§ 9 Studentische Mitglieder im Verwaltungsrat des

Studierendenwerks Thüringen
(1) Gemäß des Thüringer Studierendenwerksgesetz

(ThürStudWG) wählt die KTS die studentischen Mitglieder des
Verwaltungsrates des Studierendenwerkes Thüringen.

(2) Näheres regelt die Wahlordnung.

Ordnungen
§ 10 Geschäftsordnung
(1) Die KTS gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie wird öffentlich

bekanntgemacht.
(2) Die Geschäftsordnung enthält unter anderem Regelungen zu:

• Form, Frist und Inhalt der Einladung zur
Delegiertenversammlung,

• Beschlussfähigkeit,
• Öffentlichkeit,
• Zulassung/Ausschluss von Gästen,
• Antrags- und Rederecht von Gästen und Nebendelegierten,
• Kompetenzen der Sprecher bei Eilentscheidungen,
• Abstimmungsverfahren,
• Umlaufverfahren,
• Protokollieren und Veröffentlichen von

Sitzungsergebnissen,
• Einberufung von außerordentlichen Sitzungen,
• Ausschüssen/Referaten

(3) Die Geschäftsordnung wird durch einfache Mehrheit der
Delegiertenversammlung eingeführt bzw. geändert.



§ 11 Wahlordnung
(1) Die KTS gibt sich eine Wahlordnung.
(2) Wahlen finden immer in unmittelbarer, geheimer, freier und

gleicher Wahl statt.
(3) Die Wahlordnung enthält unter anderem Genaueres zu:

• der Wahl der Sprecher*innen,
• der Wahl der studentischen Mitglieder im Verwaltungsrat

des Studierendenwerks Thüringen.
(4) Die Wahlordnung wird durch einfache Mehrheit der

Delegiertenversammlung eingeführt bzw. geändert.

Schlussbestimmungen
§ 12 Änderung des Regelwerkes
(1) Änderungen des Regelwerkes werden durch die

Delegiertenversammlung ausgearbeitet.
(2) Die Delegiertenversammlung beschließt die Änderungen des

Regelwerkes mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Delegierten. Änderungsanträge müssen vor ihrem
Beschluss auf einer Sitzung der Delegiertenversammlung
bekannt gemacht werden und mit der Sitzungseinladung zu
der Sitzung, auf der der Beschluss gefasst werden soll,
versandt werden. Der Beschluss dieser Änderungsanträge ist
frühestens auf der darauffolgenden Sitzung der
Delegiertenversammlung möglich.

(3) Nach dem Beschluss durch die Delegiertenversammlung legen
die Sprecher*innen die Änderungen des Regelwerkes gem. §
82 Satz 2 ThürHG den zentralen Organen der
Mitgliedsstudierendenschaften zur Beschlussfassung vor.

(4) Eine Änderung des Regelwerkes bedarf der Zustimmung einer
Mehrheit von zwei Dritteln der zentralen Organe der
Mitgliedsstudierendenschaften. Die zentralen Organe der
Mitgliedsstudierendenschaften haben ab Vorlage drei Monate
Zeit, über die Änderung des Regelwerkes zu beschließen.
Kommt nach Ablauf dieser Frist keine Beschlussfassung
zustande oder wird die Änderung abgelehnt, verfällt der
Änderungsantrag.



§ 13 Salvatorische Klausel
(1) Sollten Teile dieses Regelwerkes rechtsunwirksam sein bzw.

werden, hat dies keine Auswirkungen auf die übrigen
Bestimmungen des Regelwerkes. Es bleibt weiterhin gültig.

(2) Rechtsunwirksame Bestimmungen sind ihrem Sinn
entsprechend auszulegen.

(3) Nach Bekanntwerden von rechtsunwirksamen Bestimmungen
muss zur nächstmöglichen Sitzung nach Bekanntwerden der
Rechtsunwirksamkeit das Regelwerk angepasst werden, § 12
gilt entsprechend.

§ 14 In-Kraft-Treten
Das Regelwerk tritt am Tage nach der Veröffentlichung des durch
die zentralen Organe der Studierendenschaften abgestimmten
Regelwerkes bzw. der abgestimmten Änderungen desselben in
Kraft.



Anhang 1 Dieses Regelwerk wurde gemäß § 82 Satz 2 ThürHG
vom 10. Mai 2018 von mind. 2/3 der zentralen Organe der
Mitgliedsstudierendenschaften der KTS in eigenen Abstimmungen
beschlossen:

02.06.2021 Universität Erfurt
09.06.2021 Fachhochschule Erfurt
XX.XX.XXXX Friedrich-Schiller-Universität Jena
29.06.2021 Ernst-Abbe-Hochschule Jena
03.06.2021 Bauhaus-Universität Weimar
09.06.2021 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
XX.XX.XXXX Technische Universität Ilmenau
04.09.2021 Hochschule Schmalkalden
09.06.2021 Hochschule Nordhausen
XX.XX.XXXX Duale Hochschule Gera-Eisenach
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Präambel
Die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) ist die Interessenvertretung Studierenden und
Studierendenschaften an den Thüringer Hochschulen. Die KTS vertritt die Belange aller Studierenden
unabhängig ihrer politischen und religiösen Haltung sowie ihrer Nationalität. Die Konferenz der Thüringer
Studierendenschaften bekennt sich zum Recht eines jeden Menschen auf freien und
gleichen Zugang zu Bildung. Insbesondere unterstützt sie den Sozialpakt der Vereinten
Nationen, der unter anderem grundsätzlich ein gebührenfreies Studium fordert, sowie die
UN-Rassendiskriminierungskonvention (ICERD) und die Frauenkonvention (CE-DAW),
welche unter anderem eine Diskriminierung auf Grund der Herkunft oder des Geschlechts
untersagen. Die Konferenz der Thüringer Studierendenschaften setzt sich für die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein und wirkt auf deren Umsetzung hin.

Dieses Regelwerk wird gemäß § 82 Satz 2 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG)
vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.
März 2021 (GVBl. S. 115, 118), durch eine 2/3-Mehrheit der zentralen Organe ihrer
Mitglieder nach § 2 verabschiedet. Der Abstimmungsprozess wird im Anhang
dokumentiert.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die KTS insbesondere auch zu solchen Fragen Stellung
beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen
beschäftigen.

Allgemeines

§ 1 Aufgaben und Stellung der KTS
(1) Die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) ist die gemeinsame Vertretung der

Studierendenschaften der Hochschulen des Freistaates Thüringen.
(2) Die Aufgaben der KTS sind insbesondere:

(a) Vertretung der Belange der Studierenden und Studierendenschaften, unter anderem gegenüber dem
zuständigen Ministerium, der Landes- und Bundespolitik, dem Studierendenwerk Thüringen, der
Landespräsidentenkonferenz, Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange der Studierenden bei
überregionalen Themen,

(b) Die überregionale und internationale Vernetzung der Studierendenschaften,
(c) Mitwirkung in bundesweiten Interessensvertretungen und Projekten zur Wahrnehmung der fachlichen,

sozialen und kulturellen Belange der Studierenden,
(d) Wahl der studentischen Mitglieder des Verwaltungsrates des Studierendenwerks Thüringen,
(e) Entsendung von Studierenden in den Studentischen Akkreditierungspool,
(f) Organisation bzw. Koordination der thüringenweiten Semesterticketverhandlungen.

Mitgliedschaft

§ 2 Mitgliedschaft
(1) Ordentliche Mitglieder sind die verfassten Studierendenschaften der Thüringer Hochschulen.
(2) Auf Antrag kann die Delegiertenversammlung weitere Studierendenschaften alsassoziierte Mitglieder

aufnehmen. Assoziierte Mitglieder sind ab dem Zeitpunkt ihrer Aufnahme gleichrangig zu den ordentlichen
Mitgliedern.

(3) Voraussetzungen für die Aufnahme als assoziiertes Mitglied sind:
(a) Die ganzheitliche Vertretung der Studierenden einer Thüringer Hochschule,
(b) Eine den Grundsätzen der verfassten Studierendenschaft entsprechende innere Ordnung, insbesondere

durch die demokratische Wahl der Organe der Studierendenschaft,
(c) Ein mit der verfassten Studierendenschaft nach ThürHG vergleichbares Maß an Autonomie der

Studierendenvertretung und
(d) Die Zustimmung des zentralen Organs der Studierendenvertretung zu diesem Regelwerk.

§ 3 Vertretung der Mitglieder
(1) Jede Mitgliedsstudierendenschaft wird durch bis zu zwei Hauptdelegierte in der KTS vertreten. Jede

Mitgliedsstudierendenschaft kann unbegrenzt viele Nebendelegierte zur Stellvertretung benennen.
(2) Delegiert kann nur werden, wer immatrikulierter Studierende eines Mitglieds ist.
(3) Die Delegierten werden dabei durch die Mitglieder für eine Amtszeit von einem Jahr in die KTS entsendet.

Wiederholte Entsendungen sind möglich.



(4) Den Modus der Bestimmung der Delegierten regelt jedes Mitglied selbst.
(5) Die Entsendung von Haupt- und Nebendelegierten ist den Sprecher*innen durch schriftliche Bestätigung

eines*r Vertretungsberechtigte*n des zentralen Organs der Studierendenschaft des Mitglieds zu bestätigen
oder anhand eines Protokoll(- auszugs) des zentralen Organs der Studierendenschaft des Mitglieds den
Sprecher*innen nachzuweisen.

(6) Das Mandat der Delegierten endet,
(a) wenn die Amtszeit endet,
(b) wenn das Mandat gegenüber den Sprecher*innen und dem*r Vertretungsberechtigten des zentralen

Organs der Studierendenschaft des Mitglieds schriftlich niedergelegt wird,
(c) bei schwerwiegender Pflichtverletzung durch Beschluss der Delegiertenversammlung mit

Zweidrittelmehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Delegierten,
(d) durch Exmatrikulation an der entsendenden Hochschule des Mitglieds oder
(e) mit dem Tod.

Organe der KTS

§ 4 Organe der KTS
Organe der KTS sind:

(a) Die Delegiertenversammlung und
(b) Die Sprecher*innen.

§ 5 Die Delegiertenversammlung
(1) Die Hauptdelegierten, ggf. vertreten durch Nebendelegierte, bilden die Delegiertenversammlung.
(2) Die Delegiertenversammlung ist das oberste und beschlussfassende Organ der KTS. Sie kann zu allen

Angelegenheiten Beschlüsse fassen, sofern dieses Regelwerk nichts anderes vorsieht. Die Beschlüsse sind
bindend für die Arbeit der KTS und durch die Sprecher*innen und die Delegiertenversammlung bzw. die
Delegierten umzusetzen.

(3) Die Delegiertenversammlung wählt die studentischen Vertreter*innen für den Verwaltungsrat des
Studierendenwerkes Thüringen. Näheres regelt die Wahlordnung.

§ 6 Tagung der Delegiertenversammlung
(1) Die Delegiertenversammlung tagt grundsätzlich öffentlich, es sei denn, die Nichtöffentlichkeit wird durch

eine*n Delegierte*n für einzelne Tagesordnungspunkte beantragt. Anwesenheitsberechtigt in diesem Falle
sind die Haupt- und Nebendelegierten. Die Delegiertenversammlung kann Ausnahmen für Gäste
beschließen.

(2) Jedes Mitglied hat höchstens zwei Stimmen. Eine Summierung beider Stimmen auf eine*n einzelne*n
Haupt- oder Nebendelegierte*n ist nicht zulässig.

(3) Das Stimmrecht wird vorrangig durch die Hauptdelegierten und nachrangig durch die Nebendelegierten
wahrgenommen. Sind mehr Nebendelegierte einer Studierendenschaft anwesend, als diese Stimmen
wahrnehmen können, ist zu Beginn der Delegiertenversammlung verbindlich festzustellen, durch welche
Nebendelegierten das Stimmrecht ausgeübt wird. Bei der Delegiertenversammlung sind alle Delegierten
rede- und antragsberechtigt. Weiteres regelt die Geschäftsordnung.

(4) Die Delegiertenversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen,
soweit nichts anderes bestimmt ist.

(5) Die Delegiertenversammlung kann in Präsenz als auch mittels elektronischer Hilfsmittel durchgeführt
werden.

(6) Ein Umlaufverfahren für die Beschlussfindung ist zulässig. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 7 Die Sprecher*innen
(1) Die KTS wählt zwei Sprecher*innen aus dem Kreis der Hauptdelegierten und wer § 3, Art. 2 erfüllt.
(2) Die Besetzung der Sprecher*innenposten soll geschlechterquotiert sein.
(3) Die Amtszeit der Sprecher*innen beträgt in der Regel ein Jahr, längstens jedoch bis zum Ende des Mandats.

§ 3 Abs. (6) bleibt unberührt.
(4) Die Sprecher*innen sind einzelvertretungsberechtigt und dürfen in dringenden Fällen selbstständig

Beschlüsse fassen. Näheres regelt die Geschäftsordnung. Über die Dringlichkeit und den Inhalt der
Beschlüsse ist die Delegiertenversammlung unverzüglich in geeigneter Weise zu informieren.

(5) Sie sind der Delegiertenversammlung gegenüber rechenschaftspflichtig. Sie informieren die Delegierten
umfassend über ihre Tätigkeiten als Sprecher*innen, auch im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse nach
§5 Abs. 2 und §7 Abs. 4.



§ 8 Aufgaben der Sprecher*innen
(1) Die Sprecher*innen sind für die Vertretung der KTS in der Öffentlichkeit zuständig.
(2) Die Sprecher*innen bereiten die Delegiertenversammlung vor.
(3) Sie setzen die Beschlüsse der Delegiertenversammlung um, sofern der Beschluss der

Delegiertenversammlung nichts anderes vorsieht.
(4) Die Sprecher*innen sind für die Umsetzung des Regelwerkes und der Ordnungen verantwortlich.

Studentische Mitglieder im Verwaltungsrat des Studierendenwerkes Thüringen

§ 9 Studentische Mitglieder im Verwaltungsrat des Studierendenwerks Thüringen
(1) Gemäß des Thüringer Studierendenwerksgesetz (ThürStudWG) wählt die KTS die studentischen Mitglieder

des Verwaltungsrates des Studierendenwerkes Thüringen.
(2) Näheres regelt die Wahlordnung.

Ordnungen

§ 10 Geschäftsordnung
(1) Die KTS gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie wird öffentlich bekanntgemacht.
(2) Die Geschäftsordnung enthält unter anderem Regelungen zu:

• Form, Frist und Inhalt der Einladung zur Delegiertenversammlung,
• Beschlussfähigkeit,
• Öffentlichkeit,
• Zulassung/Ausschluss von Gästen,
• Antrags- und Rederecht von Gästen,
• Kompetenzen der Sprecher bei Eilentscheidungen,
• Abstimmungsverfahren,
• Umlaufverfahren,
• Protokollieren und Veröffentlichen von Sitzungsergebnissen,
• Einberufung von außerordentlichen Sitzungen,
• Ausschüssen/Referaten

(3) Die Geschäftsordnung wird durch einfache Mehrheit der Delegiertenversammlung eingeführt bzw. geändert.

§ 11 Wahlordnung
(1) Die KTS gibt sich eine Wahlordnung.
(2) Wahlen finden immer in unmittelbarer, geheimer, freier und gleicher Wahl statt.
(3) Die Wahlordnung enthält unter anderem Genaueres zu:

• der Wahl der Sprecher*innen,
• der Wahl der studentischen Mitglieder im Verwaltungsrat des Studierendenwerks Thüringen.

(4) Die Wahlordnung wird durch einfache Mehrheit der Delegiertenversammlung eingeführt bzw. geändert.

Schlussbestimmungen

§ 12 Änderung des Regelwerkes
(1) Änderungen des Regelwerkes werden durch die Delegiertenversammlung ausgearbeitet.
(2) Die Delegiertenversammlung beschließt die Änderungen des Regelwerkes mit einer Mehrheit von zwei

Dritteln der anwesenden Delegierten. Änderungsanträge müssen vor ihrem Beschluss auf einer Sitzung der
Delegiertenversammlung bekannt gemacht werden und mit der Sitzungseinladung zu der Sitzung, auf der
der Beschluss gefasst werden soll, versandt werden. Der Beschluss dieser Änderungsanträge ist frühestens
auf der darauffolgenden Sitzung der Delegiertenversammlung möglich.

(3) Nach dem Beschluss durch die Delegiertenversammlung legen die Sprecher*innen die Änderungen des
Regelwerkes gem. § 82 Satz 2 ThürHG den zentralen Organen der Mitgliedsstudierendenschaften zur
Beschlussfassung vor.

(4) Eine Änderung des Regelwerkes bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der zentralen
Organe der Mitgliedsstudierendenschaften.

§ 13 Salvatorische Klausel
(1) Sollten Teile dieses Regelwerkes rechtsunwirksam sein bzw. werden, hat dies keine Auswirkungen auf die

übrigen Bestimmungen des Regelwerkes. Es bleibt weiterhin gültig.
(2) Rechtsunwirksame Bestimmungen sind ihrem Sinn entsprechend auszulegen.



(3) Nach Bekanntwerden von rechtsunwirksamen Bestimmungen muss zur nächstmöglichen Sitzung nach
Bekanntwerden der Rechtsunwirksamkeit das Regelwerk angepasst werden, § 12 gilt entsprechend.

§ 14 In-Kraft-Treten
Das Regelwerk tritt am Tage nach der Veröffentlichung des durch die zentralen Organe
der Studierendenschaften abgestimmten Regelwerkes bzw. der abgestimmten
Änderungen desselben in Kraft.

Anhang

Anhang 1
Dieses Regelwerk wurde gemäß § 82 Satz 2 ThürHG vom 10. Mai 2018 von
mind. 2/3 der zentralen Organe der Mitgliedsstudierendenschaften der KTS in eigenen
Abstimmungen beschlossen:
XX.XX.XXXX02.06.2021 Universität Erfurt
XX.XX.XXXX09.06.2021 Fachhochschule Erfurt
XX.XX.XXXX Friedrich-Schiller-Universität Jena
XX.XX.XXXX Ernst-Abbe-Hochschule Jena
XX.XX.XXXX03.06.2021 Bauhaus-Universität Weimar
XX.XX.XXXX09.06.2021 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
XX.XX.XXXX Technische Universität Ilmenau
XX.XX.XXXX Hochschule Schmalkalden
XX.XX.XXXX09.06.2021 Hochschule Nordhausen
XX.XX.XXXX Duale Hochschule Gera-Eisenach





TOP 10 – Diskussion & Beschluss: Mittelfreigabe M-024-2024_25
(Vorstand)

Antragstext

Liebe Alle,
zur Beratung in Rechtsangelegenheiten beantragen wir entsprechende Mittel.

Beschlusstext

Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe M-024-2024_25.
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TOP 11 – Diskussion & Beschluss: Universitätsrat (Vorstand)

Antragstext

Liebe Alle,
Der Universitätsrat gibt laut Thüringer Hochschulgesetz Empfehlungen ab ßur Prolbildung der
Hochschule und zur Schwerpunktsetzung in Forschung und Lehre sowie zur Weiterentwicklung
des Studienangebots"(§ 34 Abs. 1). Darüber hinaus gibt er u.a. Stellungnahmen zur Grundordnung
und deren Änderungen ab, er bezieht Position zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen und er be-
stätigt den Wirtschaftsplan. Im Universitätsrat steht der Studierendenschaft ein Sitz mit beratender
Stimme zu. Zuletzt wurde am 30.05.2023 Paul Staab als Vertreter entsendet, als Stellvertreter wurde
Richard Kindler benannt.
Zuletzt wurde die Besetzung lange schleifen gelassen und nicht regelmäßig erneut diskutiert, son-
dern einfach bei den bisherigen Vertretern belassen. Um dies zu ändern, möchten wir den Tages-
ordnungspunkt aufbringen und zur Diskussion stellen.

Beschlusstext

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena benennt als Vertre-
ter*in für den Universitätsrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
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TOP 12 – Diskussion & Beschluss: Logos der Studierendenschaft
(Vorstand)

Antragstext

Liebe Alle,
wir schlagen die Änderung des aktuellen Logos des StuRa zu einem der beiden vorgeschlagenen
Designs vor.

Beschlusstext

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschließt die Änderung des aktuellen
Logos zu dem ausgewählten Design.
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